
STADT ESSEN 

Der Oberbürgermeister 

  

Veterinär- und Lebens- 
Stadt Essen - FB 59-6 - 45121 Essen mittelüberwachungsamt 

Goldschmidtstr. 112 

45141 Essen 

Lebensmittelüberwachung       
E-Mail veterinaeramt@essen.de 

23.02.2021 

Mein Zeichen 59-6-1407-12-20-Ja Eingang 77.02.27 

Lebensmittelüberwachung 
hier: Ihr Antrag nach dem VIG zu Ikea Restaurant, Altendorfer Str. 2, 45127 

Essen 

Im Ihrem Antrag vom 07.04.2020 auf Zugang von Informationen nach dem 
VIG entspreche ich hiermit. 

2. Der Informationszugang erfolgt 14 Tage nach Bekanntgabe dieser 
Entscheidung an den zu beteiligenden Dritten in schriftlicher Form an Ihre 
Postanschrift. 

3. Die Erteilung der Informationen erfolgt kostenfrei. 

Begründung: 

Am 07.04.2020 stellten Sie einen Antrag nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Verbraucher- 

informationsgesetz (VIG). 

Der Antrag umfasst zwei Anliegen: 

1. Es wird die Herausgabe der Zeitpunkte aller lebensmittelrechtlichen 

Betriebsüberprüfungen der letzten fünf Jahre in o. g. Betrieb beantragt. 

2. Falls es bei den Kontrollen zu Beanstandungen kam, wird die Herausgabe der 

entsprechenden Kontrollberichte verlangt. 

Nach 8 2 Abs. 1 Nr. 1 Verbraucherinformationsgesetz hat jeder nach Maßgabe des 

VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder 

Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von 

Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des 

Produktsicherheitsgesetzes, “der auf Grund dieser Gesetze erlassenen 

Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen 

Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten 

Gesetze. 
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Der Betrieb, dessen Kontrollberichte Sie verlangen, wurde zu der beabsichtigen 

Herausgabe der Kontrollberichte zu Ihrer Anfrage angehört. 

Nach $ 5 Abs. 4 VIG darf der Informationszugang erst erfolgen, wenn die 

Entscheidung dem Dritten bekannt gegeben und ihm ein ausreichender Zeitraum 

zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. Dieser Zeitraum beträgt 

14 Tage. Da 5 5 Abs. 4 VIG bindend formuliert ist, kann dieser Verfahrensschritt 

trotz der Zustimmung des zu beteiligenden Dritten zu der Auskunftserteilung nicht _ 

übersprungen werden. Der Ablauf dieser Rechtsbehelfsfrist ergibt sich aus dem Tag 

der Zustellung des Bescheids an den Dritten. Der Dritte hat die Möglichkeit, gegen 

die Feststellungen dieses Bescheides Rechtsmittel vor dem Verwaltungsgericht 

einzulegen. 

Sollten seitens des betroffenen Betriebes Rechtsmittel gegen die 

Auskunftserteilung eingelegt werden, und diese dadurch evtl. verzögert werden, 

werde ich Sie hierüber informieren. 

Ich bitte zu berücksichtigen, dass die übersandten Informationen nur den Zustand 

zum Zeitpunkt der lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen darstellen und 

keinen Rückschluss auf den heutigen Zustand erlauben. 

Nach 8 7 Abs. 1 Satz 2 VIG ist der Zugang zu den Informationen für Sie kostenfrei. 

Hinweis: 

Gemäß S 80 Abs. 2 Ziffer 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) haben 
Widerspruch und Klage gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung. 5 5 
Abs. 4 Satz 1 VIG stellt ausdrücklich fest, dass der Rechtsbehelf gegen die Erteilung 
von Informationen nach 5 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG keine aufschiebende Wirkung 
hat. Dies bedeutet, der Zugang zu den Informationen kann Ihnen. auch dann 
gewährt werden, wenn der Dritte dagegen Klage erhebt. Allerdings kann das 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, auf Antrag die aufschiebende Wirkung des 
Rechtsbehelfs ganz oder teilweise anordnen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 
Bahnhofsvorplatz 3 in 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 

muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 

oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß 5 55a Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
eingereicht werden. 

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über 

die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 

das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr- 
Verordnung - ERW). 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, so erüfiehte es sich, je zwei Abschriften 
beizufügen. 
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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene 
Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

Die Klagefrist ist nur gewahrt, wenn die Klage vor Ablauf der Frist beim 

Verwaltungsgericht eingeht. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 

Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen 

zugerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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